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§ 412 UGB Selbsteintritt des
Spediteurs

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Der Spediteur ist, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, befugt, die Beförderung des Gutes selbst auszuführen.

(2) Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er zugleich die Rechte und P ichten eines Frachtführers oder

Verfrachters; er kann die Provision, die bei Speditionsgeschäften sonst regelmäßig vorkommenden Kosten sowie die

gewöhnliche Fracht verlangen.
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